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• 33jähige Frau, von Beruf Erzieherin (Kindergarten) 

• 2 Kinder (6 und 8 Jahre alt), geschieden

• Akute Gehirnblutung (Hirnstamm, Ventrikeleinbruch)

• Nach 4 Wochen unverändert im Koma

• Prognose sehr schlecht, Indikation?

• Keine PV, mutmaßlicher Wille unklar

• Eltern (Betreuer) lehnen PEG-Therapie ab  Ärzte

 Wie ist zu entscheiden? 

Fallbeispiel
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1. Therapieentscheidungen

2. Ärztliche Indikation

3. Patientenwille

4. Klinische Ethikberatung

Gliederung
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Sterben früher

Thanatos 
(Ephesos, Griechenland)

Sensenmann
(Jean Fouquet, 1460)
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Entscheidungen am 
Lebensende

 Bevölkerung: 
2 von 3 Todesfällen sind absehbar
23-50%: Entscheidungen über Leben/Tod

Van der Heide A et al, Lancet 2003

 Intensivstation: 
50-90% der Todesfälle durch Therapieverzicht

Sprung CL et al, JAMA 2003    
Vincent JL et al, Chron Respir Dis 2004

 Palliativbetreuung: 
70% der Todesfälle durch Therapieverzicht

Schildmann J et al, Palliat Med 2010, J Med Ethics 2011    
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Wer trifft die 
Entscheidungen?

Existentielle 
Tragweite der 
Entscheidungen

22.04.2013Jox - Klinikum Cottbus EoLD 6

Betreuungsverfahren 1995-2009 (amtliche Erhebung)

Zunahme rechtlicher 
Betreuungen und 

Vorsorgevollmachten

Fähigkeit zu 
selbstbestimmter 

Entscheidung

Krankheitsprozess



Suizid

Assistierter Suizid

Tötung auf Verlangen 
= aktive Sterbehilfe

Patient

Handlungskontrolle 

natürlicher Verlauf der Krankheit

Ethisch-rechtliche 
Einteilung
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Andere

„Behandlungs-
abbruch“

„passive Sterbehilfe“

Basis: Indikation

Basis: Patientenwille



„Sterbehilfe durch Unterlassen, Begrenzen oder Beenden einer 
begonnenen medizinischen Behandlung (Behandlungsabbruch) 
ist  gerechtfertigt, wenn dies dem tatsächlichen oder 
mutmaßlichen Patientenwillen entspricht (§ 1901a BGB) und 
dazu dient, einem ohne Behandlung zum Tode führenden 
Krankheitsprozess seinen Lauf zu lassen.“ 

„Ein Behandlungsabbruch kann sowohl durch Unterlassen als 
auch durch aktives Tun vorgenommen werden.“

„Gezielte Eingriffe in das Leben eines Menschen, die nicht in 
einem Zusammenhang mit dem Abbruch einer medizinischen 
Behandlung stehen, sind einer Rechtfertigung durch 
Einwilligung nicht zugänglich.“                              BGH 2 StR 454/09

BGH „Fall Putz“ 2010

Jox - Klinikum Cottbus EoLD # 822.04.2013



Änderung des 
Therapieziels

Diagnose

Sterbe-
begleitung

Tod

Nach Murray SA et al, BMJ 2005

Trauer-
begleitung

Integrierte Therapie 
(kurativ + palliativ)
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Änderung des 
Therapieziels

Rehabilitation
Palliation

Lebenserhalt

Intensität der 
Therapiet



Prozess der 
Entscheidung
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Welches Therapieziel will der Patient erreichen?

Ist dieses Therapieziel realistisch erreichbar?

Rechtfertigt der Nutzen dieses Therapieziels 
die Risiken und Belastungen der Maßnahmen, 
die nötig sind, um das Ziel zu erreichen? 

- Ärztliches Urteil und Empfehlung
- Dialog mit Patient und Angehörigen
- Beurteilung des Patienten (o. seines Vertreters)

ja

Alternatives 
Therapieziel?

nein

nein

Maßnahme durchführen, Therapieziel überprüfen

ja

Wille des 
Patienten

Indikation

Jox RJ et al, 
J Med Ethics 2012
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Therapie
„Der behandelnde Arzt prüft, welche 
ärztliche Maßnahme im Hinblick auf den 
Gesamtzustand und die Prognose des 
Patienten indiziert ist. Er und der Betreuer 
erörtern diese Maßnahme unter Berück-
sichtigung des Patientenwillens als 
Grundlage für die nach § 1901a zu 
treffende Entscheidung.“

BGB §1901b Abs.1

Rechtslage
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1. Therapieentscheidungen

2. Ärztliche Indikation

3. Patientenwille

4. Klinische Ethikberatung

Gliederung
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• „Medizinische Indikation“ (abstrakt):
- Evidenz-basierte Medizin, Lehrbuch

• Ärztliche Indikation (konkret):
- Organismus des Patienten
- Soziales Umfeld des Patienten
- Persönlichkeit des Patienten
- Medizinische Möglichkeiten vor Ort

Indikationsstellung
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Angestrebte Therapieziele:
 Verlängerung des Lebens
 Besserer Ernährungsstatus
 Mehr Lebensqualität
 Weniger Wundliegen
 Verschlucken verhindern

Sampson EL et al. 
(2009) Cochrane 

Databse Syst Rev.

Magensonde
bei Demenz 
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→ Durchfall, Übelkeit, Erbrechen
→ Hautentzündungen
→ Weniger Zuwendung
→ Oft Fixierung



 83jähriger Vater einer ärztlichen Kollegin

 Rasch progrediente Demenz (Creutzfeldt-Jakob)

 Tochter wird gedrängt zur Entscheidung PEG-Sonde 
 überlastet, will Betreuung zurückgeben

 Übernahme auf Station, Klärung: keine Indikation, 
shared decision making  friedlicher Trauerverlauf

Entlastung von einseitiger Entscheidungen 
verringert Schuldgefühle und pathologische Trauer

Übernahme von 
Verantwortung
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Wegfall der Indikation

Einwilligung
Keine 

Einwilligung
Einwilligung 

fraglich

Indikation 
bejaht

Indikation 
strittig

5-

- -

--10

1

1

Indikation 
verneint

Ethikberatung auf Intensivstationen (2007, n=17)

Jox RJ et al,  J Med Ethics 2012
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Behandlung
ohne Indikation
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Gründe für Therapie OHNE Indikation

Therapiewunsch 
Patient/Angeh. (5)

Institutionelle 
Hindernisse (20)

Verzögerung 
(11)
- Prognose 

klären
- Konsens 

erzielen
- Bedürfnisse

von Pat/Angeh

Automatismen 
(4)

Berufsethos 
(5)

Rechtliche/ 
palliativmedizin. 
Unkenntnis (8)

Hoffnung 
auf ein 

Wunder (4)

Persönliche 
Gründe (55)

Andere Gefühle 
(17)
- Trauer
- Schuld
- Mitleid 
- Verletzter Stolz

Ängste (11)
- Vor Tod
- Vor Klagen
- Vor Reaktion 
von Pat/Angeh

Jox RJ et al,  J Med Ethics 2012
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2. Ärztliche Indikation

3. Patientenwille
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Gliederung
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Aktuell erklärter Wille

Vorausverfügter Wille

wenn nicht
gegeben

Behandlungswünsche
wenn nicht
vorhanden

Mutmaßlicher Wille
wenn nicht 
vorhanden

Formen des 
Patientenwillens
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3. BtÄndG 2009
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Verbreitung der PV
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Umfrage 12/2012:

 >65jährige: 54% PV

 Doppelt so oft bei 
Privatversicherten
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 71jährige ehemalige Pianistin

 Akutes Koma, Intensivstation, MRT: große 
Raumforderung im Gehirn

 PV: „wenn keine Aussicht auf ein würdevolles 
Leben besteht, lehne ich künstliche 
Lebensverlängerung ab“

 Prognose? Diagnose?  Lymphom: 
Chemotherapie?

 Ansprechen auf Therapie? Therapieziel?

Anwendung der PV

22.04.2013Jox - Klinikum Cottbus EoLD 24/47



„Hat ein einwilligungsfähiger Volljähriger für den Fall seiner 
Einwilligungsunfähigkeit schriftlich festgelegt, ob er in bestimmte, 
zum Zeitpunkt der Festlegung noch nicht unmittelbar 
bevorstehende Untersuchungen seines Gesundheitszustands, 
Heilbehandlungen oder ärztliche Eingriffe einwilligt oder sie 
untersagt (Patientenverfügung), prüft der Betreuer, ob diese 
Festlegungen auf die aktuelle Lebens- und Behandlungssituation
zutreffen. Ist dies der Fall, hat der Betreuer dem Willen des 
Betreuten Ausdruck und Geltung zu verschaffen. Eine 
Patientenverfügung kann jederzeit formlos widerrufen werden.“

§ 1901a  Abs. 1 BGB

Rechtsstatus der PV
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 Direkte Bindungswirkung?

 Wie konkret müssen die Festlegungen sein?

 PV von einwilligungsfähigen Minderjährigen?

 Patientenverfügungen in der Psychiatrie?

 Was gilt als Widerruf? „Natürlicher Wille“?

 Wie sind das Vorliegen der PV im Notfall und 
qualifizierte ärztliche Beratung sicherzustellen?

Offene Fragen
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Beratung
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 Ärztliche Beratungsseminare zu PV 2006-2010

 Befragung vor und nach Seminaren

 25% hatten schon PV: fast 100% äußerten danach die 
Absicht zur Korrektur ihrer PV

 <10% der Bürger mit PV waren ärztlich beraten worden

Schöffner M. 
et al, DMW 
2012



„Liegt keine Patientenverfügung vor oder treffen die 
Festlegungen einer Patientenverfügung nicht auf die 
aktuelle Lebens- und Behandlungssituation zu, hat der 
Betreuer die Behandlungswünsche oder den mutmaßlichen 
Willen des Betreuten festzustellen und auf dieser Grundlage 
zu entscheiden (…). Der mutmaßliche Wille ist aufgrund 
konkreter Anhaltspunkte zu ermitteln. Zu berücksichtigen 
sind insbesondere frühere mündliche oder schriftliche 
Äußerungen, ethische oder religiöse Überzeugungen und 
sonstige persönliche Wertvorstellungen des Betreuten.“

§ 1901a  Abs. 1 BGB

Mutmaßlicher Wille
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1. Verschiedene Informationen einholen (§1901a Abs. 2 BGB)

- Lebensentscheidungen, Äußerungen
- Familie, Herkunft, kulturelle/soziale Zugehörigkeit
- Beruf, Beschäftigungen
- Religion, Wertvorstellungen…

2. Verschiedene Perspektiven integrieren (§1901b Abs.2 BGB)

- Verwandte, Freunde
- Hausarzt, Seelsorger, Pflegekraft …

3. Glaubwürdigkeit einschätzen

4. Klinische Ethikberatung kann dies unterstützen

Vorgehen
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2. Ärztliche Indikation

3. Patientenwille

4. Klinische Ethikberatung

Gliederung
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„Service zur Unterstützung von Patienten, Angehörigen, Patienten-
stellvertretern, Krankenhausmitarbeitern und anderen Beteiligten bei 
Unsicherheiten und Konflikten im Zusammenhang mit wert-
bezogenen Themen.“

American Society for Bioethics and Humanities 1998

Klinische 
Ethikberatung

Leitlinien Fortbildung

Fallberatung
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Jox RJ et al. (2010) J Crit Care

 70% der Ärzte: Therapiebegrenzung 1x / Woche 

 45% der Intensivmediziner fühlen sich unsicher, 
49% haben Angst vor Rechtsfolgen

 Assistenzärzte beklagen hierarchische 
Entscheidung,

 Pflegekräfte nur in 70% nicht eingebunden

 Dokumentation uneinheitlich und lückenhaft

Probleme 
in der Praxis

Umfrage auf Intensivstationen (München):
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Nennungen in % der Teilnehmer

Rechtliche Unsicherheit

Kommunikation mit Pat./Ang.

Ethisch-moralische Zweifel

Kommunikation interprofess.

Kommunikation intraprofess.

Religiöse Zweifel

Ärzte
Pflegekräfte

0 10 20 30 40 50 60

Jox - Klinikum Cottbus EoLD

Probleme 
in der Praxis
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Probleme bei Therapieentscheidungen:



Bedarf

Jox RJ et al. DMW 2012

Formen der Unterstützung gewünscht von Klinikern:
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Wissenslücken

OÄ AÄ PL P
(1) „Der Ehepartner des Patienten ist nach 

aktueller Rechtslage automatisch sein 
gesetzlicher Vertreter.“

29% 32% 41% 45%

(2) „Ist ein Betreuer oder Bevollmächtigter 
vorhanden, dann ist die Patienten-
verfügung nichtig.“

6% 13% 12% 17%

(3) „Ob lebenserhaltende Maßnahmen 
beendet werden dürfen, muss stets das 
Vormundschaftsgericht entscheiden.“

12% 10% 5% 14%

(4) „Es macht rechtlich einen Unterschied, 
ob eine lebenserhaltende Behandlung 
beendet oder nicht begonnen wird.“

41% 74% 84% 79%

(5) „Das Abschalten eines Beatmungs-
geräts nach dem Willen des Patienten ist 
eine Form der aktiven Sterbehilfe.“

44% 61% 72% 66%

Falsche Aussagen bejaht:
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OÄ AÄ PL P

(1) Fühle mich unsicher 12→0% 49→24% 37→33% 50→43%

(2) Habe Angst vor 
Rechtsfolgen 18→0% 36→13% 11→14% 22→19%

(3) Habe ein starkes 
Informationsbedürfnis 88→91% 97→83% 95→95% 95→91%

(4) Bewerte die 
Empfehlung
positiv

91% 93% 95% 91%

Jox - Klinikum Cottbus EoLD

Oberärzte
Assistenzärzte

Pflegeleitungen
Pflegende
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Evaluation



Wissen

OÄ AÄ PL P

(1) „Der Ehepartner des Patienten ist nach 
aktueller Rechtslage automatisch sein 
gesetzlicher Vertreter.“

29→9 32→17 37→43 45→51

(2) „Ist ein Betreuer oder Bevollmächtigter 
vorhanden, dann ist die Patienten-
verfügung nichtig.“

6→9 13→0 11→0 17→14

(3) „Ob lebenserhaltende Maßnahmen 
beendet werden dürfen, muss stets das 
Vormundschaftsgericht entscheiden.“

12→0 10→9 5→14 14→17

(4) „Es macht rechtlich einen Unterschied, 
ob eine lebenserhaltende Behandlung 
beendet oder nicht begonnen wird.“

41→45 74→65 84→81 77→76

(5) „Das Abschalten eines Beatmungs-
geräts nach dem Willen des Patienten ist 
eine Form der aktiven Sterbehilfe.“

41→55 61→26 68→67 65→50

Falsche Aussagen bejaht (%)
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